
! Cybermobbing ist strafbar !
Körperverletzung -  §223 StGB -  i.d.F. psychisches Leiden! 
- heimlich Aufgenommenes von SuS und Lehrkräften 

posten, 
-   das Filmen und Posten ausgeübter Gewalt,  
- Online-Beleidigungen und Aufrufe zur Hetze gegen Andere,  
                             - klar, dass auch keine Unwahrheiten   
                                     verbreitet oder Fotos bzw. Videos einer   
                                     Person mit voller Namensnennung ins  
                                     Netz gestellt werden dürfen,  
                                          - Versenden bedrohender   
                                             oder beleidigender  
                                             Nachrichten, E-Mails oder  
                                             Ähnliches  
                                                 →  Nachstellung,  
                                           -  Drohungen →  Nötigung,  


